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Vom Gesamtbetrag — nicht jedoch vom Mindestbe
trag nach Abschnitt VI1 — wird der Wert der wie
derverwendbaren Materialien abgesetzt.

3. Einrichtungsgebühren bei Messezeitanschlüssen in 
Leipzig

Für das Einrichten und Abbrechen von Messezeit
anschlüssen. in Leipzig gelten besondere Gebühren- 
bestimmungen.

4. Änderungsgebühren

Für das Ändern von Fennsprechemrichtungen 
hierzu zählen auch Verlegungen von Sprechstellen 
an andere Stellen — werden Gebühren nach Ab
schnitt VI 2 erhoben. Für den Abbruch gekündigter 
posteigener Fernsprecheinrichtungen nach Beendi
gung des Teilnehrnerverhältnisses werden, außer 
bei Zeitanschlüssen, keine Gebühren erhoben.

VI 1 Einrichtungsgebühren

Nr. Gegenstand Gebühr M

А Einrichtungsgebühr für einen Hauptanschluß
(Einzel- oder Gemeinschaftsanschluß)

1 ohne Zusatzeinrichtungen 150,—

2 mit 2 Anschlußdosen 180,—

3 für jede weitere Anschlußdose
zusätzlich zu Nr. 2 30,—

4 mit 2. Fernsprechapparat (mit 
oder ohne Wechselschalter, auf
demselben Grundstück) 180,—

5 Einrichtung eines besonderen
Weckers 30,— '

6 Heranführen der Hauptan
schlußleitung bis zum Grund
stück nach den gelten

den Preisbe
stimmungen für 
Fernmeldebau
leistungen*

Zu Nr. 1 bis 6:
1. Mit den Gebühren Nr. 1 bis 5 sind 

alle bei der Einrichtung eines Ein
zel- oder Gemeinschaftsanschlus
ses an der Einrichtungsstelle ent
stehenden Kosten abgegolten.
Hierzu gehören auch die Kosten 
für den Leitungsabschnitt auf 
dem Grundstück bis zur Einfüh-

* z. Z. gilt Predsbewilligung Nr. 145 vom 30. April 1970 — 
rium für Post- und Femmeldewesen

Nr. Gegenstand Gebühr M

rung (einschließlich), nicht jedoch 
die Kosten für die auf dem 
Grundstück erforderlichen Erd- 
und Pflasterarbeiten sowie für 
Maste und ihre Aufstellung.

2. Nach Nr. 6 werden bei Einzel- 
und Gemeinschaftsanschlüssen 
die Kosten für das Heranführen 
(Herstellen) der Linie und/oder 
Leitung berechnet von der letz
ten Verzweigerstelle des öffent
lichen Fernsprechnetzes bis zur 
Grenze des Grundstückes, sofern 
die Linie und/oder Leitung aus
schließlich für den Fernsprech
anschluß dieses Teilnehmers her
gestellt und genutzt wird und 
nicht innerhalb geschlossener Orts
lagen verläuft.

3. Zu den Gebühren Nr. 1 bis 6 
werden zusätzlich nach den gel
tenden Preisbestimmungen für 
Femmeldebauleistungen* berech
net:

3.1. Erd- und/oder Pflasterarbei
ten auf dem Grundstück, auf 
dem der Anschluß eingerichtet 
wird, in Verbindung mit dem 
Heranführen der Hauptan
schlußleitung. Bei der Herstel
lung von besonderen Erdern 
werden nur die Pflasterarbei
ten zusätzlich berechnet.

3.2. Maste sowie ihre Aufstellung 
auf dem Grundstück, auf dem 
der Anschluß eingerichtet 
wird, in Verbindung mit dem 
Hei^anführen der Hauptan
schlußleitung

3.3. Herausführen von Teilneh
merleitungen aus einem Ge
bäude in ein anderes Ge
bäude auf demselben Grund
stück einschließlich der ge
gebenenfalls notwendigen 
Maste und ihrer Aufstellung 
sowie Erd- und Pflasterar
beiten

für Femmeldebauleistungen —, herausgegeben vom Ministe-


